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Handreichung Risikoanalyse
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Risikoanaly
se/risikoanalyse_node.html 

  

Merkblatt Fragenkatalog
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Berichtspfli
cht/berichtspflicht_node.html 
> 437 Fragen  - nun nicht mehr 
abrufbar, nun keine 
Nummerierung mehr… 
  

Handreichung Beschwerdeverfahren
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Beschwerdeverfah
ren/beschwerdeverfahren_node.html;jsessionid=118A6
ED7C609585B093B5CA0EF697570.2_cid387

Handreichung Angemessenheit
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Li
eferketten/handreichung_angemessenheit.html
  
 

Beschwerde bei BAFA einreichen
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Beschwerde
_einreichen/beschwerde_einreichen_node.html;jse
ssionid=B35A2B0AE050FF7717F4EB4465EEFBF0.1_
cid362

  
 

Kontrolle erst im Juni 2024 
wegen Beschwerden der 
Wirtschaft: Ministerschreiben 
Dezember 2022…. 
 
 

WEBINAR
aus Januar 2023

Hier >>

WEBINAR
aus November 2022

WEBINAR
aus September 2022

WEBINAR
aus November 2022

Hier >>

Hier >>

Hier >>

Hier >>

Fragebogen Maske eröffnet
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/anleitung_regi
strierung_berichtsfragebogen.html;jsessionid=600B92537BE6B2229B39EC
65DA55474C.intranet671?nn=1469768 
> 700 Excelzeilen (Tool), Schnittstelle fehlt noch
   

Handreichung KMU 29.06.2023 – 
erst Zusammenfassungen dann 
Handreichung erschienen:
https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/Lieferketten/2023_12_zusammenarbeit_lieferkette
.html

 - Nutzen fraglich – 

TW Webinar >>

hier auch Langfassung der Handreichung: 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/D
E/Lieferketten/handreichung_zusammenarbeit_
in_der_lieferkette.html?nn=1559328

UND: BAFA hat 2023 und 2024 1.321 Kontrollen 
durchgeführt, 118 davon anlassbezogen, 52 OwiG 
Verfahren angestossen, 671 Berichte bekommen aber 
25% Personal reduziert

LkSG 2022 - 2024
Deutsche Behörden und Ministerien

Handreichung Kredit- und 
Versicherungs-wirtschaft 
>>> WEBINAR

Und: Seit Dezember 2021 gibt es die Hinweise zur Auslegung des LkSG in einer FAQ vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht.(aus November 2021, 09.02.2022, 28.04.2022, 25.10.2022, 03.01.2023 und 
27.02.2023 und 24.07.2023, 29.04.2024 und 07.09.2024) Synopse: https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2022/05/synopse-faq-zum-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
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Fünf Versuche im Bundestag, das LkSG 
auszusetzen oder abzuschaffen zwischen 

15.12.2022 und 5.12.2024.  

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichu
ng_kredit_versicherung 

Plus: Indexdatenbank seit 20.12.2023:

Wahlkampf lässt 
Ausssetzung 2025 

erwarten

https://www.bafa.de
/SharedDocs/Downl
oads/DE/Lieferkette
n/lksg_risikodatenba
nk.pdf?__blob=publi
cationFile&v=5

…weitere Stichproben auch in 2025 ???

Handreichung Standards, Audits und Zertifizierungen als 
Instrumente im Sorgfaltsprozess WEBINAR
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handrei
chung_standards_audits_und_zertifizierungen.html

https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Risikoanalyse/risikoanalyse_node.html
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Risikoanalyse/risikoanalyse_node.html
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https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Beschwerdeverfahren/beschwerdeverfahren_node.html;jsessionid=118A6ED7C609585B093B5CA0EF697570.2_cid387
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Beschwerdeverfahren/beschwerdeverfahren_node.html;jsessionid=118A6ED7C609585B093B5CA0EF697570.2_cid387
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https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_standards_audits_und_zertifizierungen.html


CSRD 2024
Zunächst: Entwürfe CSRD RUG Veröffentlicht
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RefE_CSRD_UmsG.pdf (bmj.de) [22.03.2024]

https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Berichts
pflicht/berichtspflicht_node.html 

BAFA hat am 29.04. Frist auf 31.12.2024 verlängert

Statt 
LkSG 
Bericht 
an BAFA 
auch 
CSRD 
Bericht 
möglich

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/RefE_CSRD_UmsG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Berichtspflicht/berichtspflicht_node.html
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Berichtspflicht/berichtspflicht_node.html


CSRD 2024 und 2025
Dann: CSRD RUG nicht umgesetzt
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RegE CSRD RUG (bmj) 24.07.2024
[von 27 EU Mitgliedstaaten haben bis Ende 
2024 nur 20 CSRD umgesetzt]
Hier Tracker auf EU Website: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/de/NIM/?uri=CELEX:32022L2464

204 Seiten Gesetzesentwurf mit Synopse
 zu bestehendem Recht über 643 Seiten
• 33 Gesetze sollen geändert werden
• WP haben Monopol [Ausbildung?] [Haftung?]
• Ende Oktober 2024 dann Verschiebung BAFA Berichte auf 31.12.2025 
• Ersetzung durch CSRD Bericht möglich
• Unternehmen 25/50/500/+ und 25/50/250 können dann wohl `24er und 

`25er LkSG Bericht duch CSRD Bericht ersetzen
• …klappt wohl auch bei Omnibus Größen !?

Keine CSRD Berichtspflicht in Deutschland*
*Rundschreiben IDW vom 14.11.2024 und DRSC Briefingpaper vom 18.12.2024. 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2024_CSRD_UmsG.html?nn=110490
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/NIM/?uri=CELEX:32022L2464
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/NIM/?uri=CELEX:32022L2464
https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/folgen-einer-verspaeteten-umsetzung-der-csrd-idw-sendet-mitgliederrundschreiben.html
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/12/241218_DRSC_Briefing_Paper_ESRS-NFRD.pdf


Politik und BAFA 2024
Deutschland und EU

05. Juli 2024: EU CSDDD Richtlinie 2024/1760  
veröffentlicht: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202401760
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05. Juli 2024 Ampel Wachstumspaket; 
09. Juli 2024 neue FAQ BMAS 

Und. Kurz nach Bekanntgabe der Verschiebung der 
Berichte hat das Amt 130 Auskunftsersuchen zur 
Risikoanalyse versandt, die identische Fragen wie 
die Bericht enthielten…

https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2022/05/synopse-faq-zum-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

BAFA „ignoriert“ 
Entwicklungen 

und neigt zu 
strengerer und 
Wortlaut sowie 

Gesetzeshistorie 
widersprechender 

Auslegung

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202401760
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL_202401760
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2022/05/synopse-faq-zum-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz


Ausnahmen 
für 

Finanzholdings

Neue Kompromissvorschläge 
im COREPER

> 15.03.2024 
angenommen

CSDDD 2024
EU – Historie der CSDDD

> Link zur „großen“ TW Synopse im Vergleich der 3 Vorschläge:
https://www.taylorwessing.com/-/media/taylor-wessing/files/germany/2023/06/synopse_rl_vorschlge_csddd_stand_08_06_2023.pdf

Es gab einen (i) Vorschlag der Kommission (Februar 2022), (ii) des Rats der Europäischen Union (November 2022) und (iii) des EU-Parlaments (Juni 
2023) für die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD; EU-Lieferketten-RL) ; dann gab es Trilogverhandlungen …und seit 14.12.2023 
einen Kompromiss der im Februar 2024 in Textform ging, aber dann im EU Rat hängen blieb … ehe er im März angenommen und im Juli 
veröffentlicht wurde

Wesentliche UnterschiedeLkSG CSDDD

Anwendungsbereich: 3.000 / 1.000 AN im Inland, Zurechnung zu Obergesellschaft 
(> 800 Unternehmen bzw. 3.000 Unternehmen), etwas extraterritorial

AN-Schwelle niedriger (ab 250) „FTE“, Verknüpfung mit 150 Mio. Umsatz in der EU, 
Verknüpfung mit Risikosektor (40 Mio.), Zurechnung zu Obergesellschaft (14.000 EU 
Unternehmen und 3.000 Non-EU Unternehmen), extrem extraterritorial, auch Franchise 
und License, nur AG und GmbH und Finanz- und Vesicherungsunternehmen 

Lieferkette (upstream / downstream) Weiter Begriff der Aktivitätskette

Unterscheidung unmittelbare / mittelbare Zulieferer Weniger Unterscheidung

Zulieferer getriebener Ansatz Impact getriebener Ansatz

Haftung nicht vorgesehen; evtl. Verkehrssicherungspflicht (P: anwendbares Recht 
ist das des Geschädigten)

International zwingende zivilrechtliche Haftung vorgesehen, wenn vorsätzlich oder 
fahrlässig Sorgfaltspflicht nicht erfüllt und dadurch Schaden verursacht

Keine Anknüpfung an Klimaziele Plan zum Erreichen Pariser Klimaziele; Biodiversität, mehr Menschenrechte, 
Verantwortung Unternehmensleitung über KPIs 

Bericht an BAFA, BAFA ist Aufsichtsbehörde, Bußgeld Bericht im CSRD Bereich, nationale Aufsichtsbehörden, Bußgeld höher (5%) 

Beschwerdeverfahren Whistleblower RL

Auf 1000 MA und 450 
Mio. erhöht – Keine 
Hochrisikosektoren, 

Umsetzungsfristen 3 bis 
5 Jahre*

Downstream verkürzt 
(kein disposal) 

Keine KPIs für 
Klimaschutz

Mitgliedstaaten 
haben Flexibilität in 

der Umsetzung
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Umsetzung grdstzl. 2 Jahre nach Inkrafttreten aber dann 
*3-jährige Umsetzungsfrist für Unternehmen mit mehr als 5000 Beschäftigten und 1500 Millionen EUR
* 4-jährige Umsetzungsfrist für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten und 900 Millionen EUR
* 5-jährige Umsetzungsfrist für Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten und 450 Millionen EUR

Vom EU Parlament 
am 24 April  2024 
angenommen 
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https://www.taylorwessing.com/-/media/taylor-wessing/files/germany/2023/06/synopse_rl_vorschlge_csddd_stand_08_06_2023.pdf


Heute ! 

CSRD, Taxonomie, CSDDD, CBAM 2025
EU – Omnibus
• EU Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte am 8.11.2024 den Omnibus an („Budapester Erklärung“)
• EU Veröffentlicht Competitivenes Compass am 29.01.2025: https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-

e0ed18105a34_en
• Am 26.02.2025 werden die Omnibus Texte („cutting the red tape“) veröffentlicht* - müssen aber erst noch durch Parlament und Rat: 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/weniger-verwaltungsaufwand-kommission-will-regeln-fur-nachhaltigkeit-und-eu-investitionen-
2025-02-26_de?prefLang=en

• CSRD Unternehmen in der EU von 50.000 auf 10.000 reduziert, indem man Schwellenwert einheitlich auf 1.000 Mitarbeitende erhöht 
(neben 25 Mio Bilanz und 50 Mio Umsatz) [diskutiert wurde zusätzl. Schwellenwert von 450 Mio. Umsatz – dann < 5000 Unternehmen in EU] 

• CSRD Umsetzung um 2 Jahre (ab GJ 2027 mit Bericht in 2028 verschoben) – Unklarheiten für die 2024er Unternehmen
• agnostische ESRS sollen reduziert werden [wird dauern]; sektorspezifische ESRS sollen nicht kommen, VSME wird „aufgewertet“
• Angaben zur Lieferkette sollen reduziert werden – nur von Unternehmen mit  > 1.000 MA oder mit VSME
• Erste CSDDD Unternehmen bekommen ein Jahr mehr Zeit = 5.0000 / 3.000 MA und 1,5 Mrd./900 Mio Umsatz erst ab 2028, 1.000 / 450 ab 

2029
• Fokussierung nun auf Tier-1 (nicht risikobasiert in der ganzen Kette) ausser plausible Informationen zu Tier-n liegen vor [ähnlich LkSG]
• Keine weitere Informationsbeschaffung von Tier 1 mit weniger als 500 MA als in VSME gefordert [Verbindung CSDDD und CSRD]
• Keine Beendigung der Beziehung mehr vorgeschrieben
• Stakeholder enger definiert
• Keine Haftungsvorgabe, keine Bussgeldvorgabe, keine strengeren nationalen Regelungen
• Taxonomie bis 1.000 MA und 450 Mio. freiwillig
• CBAM 50 t / Jahr Schwelle (10% Importeure aber 99% Emissionen abgedeckt).

*Eigentlich sind es drei Omnibusse und zunächst sind Nr. 1 und Nr. 2 unterwegs – Omnibus Nr.1 zu CSRD, CSDDD mit der Nummer (2025) 80 zur zeitlichen Verschiebung „stop the clock“ [vermutlich separat damit Parlament und Rat das 
separat beschließen können] und (2025) 81 zu Inhalten sowie (2025) 87 / 58 zur CBAM und (2025) 87 als Annex. Omnibus Nr. 2 ist dann zu Investitionen und hat die Nummer (2025) 48; in toto sind das mit Presserklärung und Q&A etwa 170 
Seiten. 7

https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en
https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/weniger-verwaltungsaufwand-kommission-will-regeln-fur-nachhaltigkeit-und-eu-investitionen-2025-02-26_de?prefLang=en
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/weniger-verwaltungsaufwand-kommission-will-regeln-fur-nachhaltigkeit-und-eu-investitionen-2025-02-26_de?prefLang=en


CSRD, Taxonomie, CSDDD, CBAM 2025
EU – Omnibus – Tabelle*

Thema Regelungen Änderungen
CSRD
CSRD - Anwendungsbereich Große börsennotierte Unternehmen > 500 Beschäftigte (Welle 1), große 

Unternehmen mit > 250 Beschäftigte / 50 Mio. EUR Umsatz / 25 Mio. EUR Bilanz 
(Welle 2), börsennotierte KMU (ohne Kleinstunternehmen) (Welle 3)

Anhebung des Beschäftigten- Schwellenwerts auf > 1.000 Beschäftigte

CSRD – Drittland 
Unternehmen 

> 150 Mio. EUR Umsatz (in der EU) und Betriebsstätte in der EU > 50 Mio. EUR 
Umsatz

> 450 Mio. EUR Umsatz (in der EU) und Betriebsstätte in der EU > 50 Mio. EUR Umsatz

CSRD - Wertschöpfungskette Daten von allen Lieferanten einholen Einholung von Daten nur von CSRD-Unternehmen oder solche mit einem freiwilligen Bericht (VSME) = Value Chain 
Cap zum Verringerung des Trickle Down Effects

CSRD – WP Testat Erst Limited Assurance, dann Reasonable Assurance Limited Assurance bleibt – Assurance Guidelines anstelle der Annahme eines Assurance Standards; Reasonable 
Assurance Anforderung entfällt

CSRD-Berichtsfristen Welle 1 ab dem Geschäftsjahr 2024, Welle 2 ab dem Geschäftsjahr 2025, Welle 3 
ab dem Geschäftsjahr 2026

Verschiebung auf 2027 für Welle 1 und 2 bzw. 2028 Welle 3

CSRD - Doppelte Wesentlichkeit Erforderlich (Financial und Impact Materiality) Doppelte Wesentlichkeit bleibt erhalten
CSRD - ESRS 
Sektorspezifische Standards

Einführung obligatorischer sektorspezifischer Berichtsstandards Sektorspezifische Standards werden gestrichen

CSRD – ESRS Anzahl der 
Datenpunkte

ESRS: 1150^Datenpunkte (von denen 297 quantitativ sind) Vorgesehene Reduzierung der Datenpunkte im Hinblick auf ihre Aussagekraft und Zweckmäßigkeit um 25% bzw. 35%

CSRD - LSME Vorgesehen Nicht mehr vorgesehen
Taxonomie
EU -Taxonomie Obligatorische Berichterstattung nach Taxonomieregeln Vollumfängliche Berichterstattung für Unternehmen mit > 1.000 MA und > 450 Mio. EUR; 

Freiwillige Berichterstattung für Unternehmen mit < 1.000 MA und < 450 Mio. EUR; flexible Handhabung im Übrigen 
EU-Taxonomie- 
Berichterstattung

Kein Wesentlichkeitskonzept Keine Berichterstattung über Aktivitäten erforderlich, wenn der zugehörige KPI weniger als 10 % des Nenners des KPI 
ausmacht (sowohl für finanzielle als auch für nicht-finanzielle Unternehmen); zusätzlicher Schwellenwert für die 
Wesentlichkeit von OpEx (25 % des Umsatzes)

CSDDD
CSDDD - Anwendungsbereich > 5.000 Beschäftigte und 1,5 Mrd. Umsatz (Gruppe 1), > 3.000 Beschäftigte und 

900 Mio.  Umsatz (Gruppe 2), > 1.000 Beschäftigte und 450 Mio. Umsatz (Gruppe 
3)

Bleibt in drei Gruppen aber Gruppe 1 und 2 werden gleich behandelt

CSDDD - Zeitplan Erste Anwendung für Unternehmen der Gruppe 1 für 2027 geplant, Gruppe 2 dann 
2028 und Gruppe 3 dann 2029

Verschiebung der Erstanwendung für Gruppe 1 [in Gruppe 2] um ein Jahr (2028), Gruppe 3 bleibt 2029

CSDDD – Wertschöpfungskette Deckt die gesamte Aktivitätskette ab (Tier n) Auf direkte Geschäftspartner beschränkt (Tier 1); von Lieferanten mit weniger als 500 Beschäftigten keine 
weitergehenden Informationen gefordert als im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, genauer gesagt im 
Vorschlag einer freiwilligen Berichterstattung für KMU (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SME 
– VSME) verlangt ist

*https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2025/01/aktuelle-aenderungen-bei-lieferkettensorgfaltspflichten
8



CSRD, Taxonomie, CSDDD, CBAM 2025
EU – Omnibus – Tabelle*

Thema Regelungen Änderungen
CSDDD
CSDDD - Wertschöpfungskette Deckt die gesamte Aktivitätskette ab (Tier n) Auf direkte Geschäftspartner beschränkt (Tier 1); von Lieferanten mit weniger als 500 Beschäftigten keine 

weitergehenden Informationen gefordert als im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, genauer gesagt im 
Vorschlag einer freiwilligen Berichterstattung für KMU (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SME 
– VSME) verlangt ist

Stakeholder Weite Definition Engere Definition potentiell direkt Betroffener
CSDDD -
Lieferantenrisikobewertung

Bewertung schließt indirekte Lieferanten ein Nur direkte Geschäftspartner werden bewertet, es sei denn, plausible Informationen deuten auf eine schwerwiegende 
Auswirkung hin

CSDDD - Lieferanten-Monitoring Jährliches Monitoring Reduziert auf ein Monitoring, alle fünf Jahre mit ad- hoc Überprüfung wo notwendig
CSDDD - Vertragsbeendigung Unternehmen sind verpflichtet, Verträge mit nicht konformen Lieferanten zu 

kündigen
Termination nicht mehr erforderlich, nur mehr Suspension

CSDDD - Zivilrechtliche Haftung Unternehmen und ggf. Personen müssen bei Nichteinhaltung zivilrechtlich 
haftbar gemacht werden

Zwingende Bestimmung zur zivilrechtlichen Haftung entfällt (obliegt nationaler Gesetzgebung)

CSDDD – Klima Transition Plan Verpflichtende Umsetzung eines Klima  Transitionplan Unternehmen müssen einen Klima Transitionplan verabschieden
CSDDD - Downstream Anforderungen an die Sorgfaltspflicht von Finanzinstituten wurden in Erwägung 

gezogen
Erwägungen gestrichen

CSDDD - Bußgelder Strafen von nicht weniger als 5 % des weltweiten Umsatzes Richtlinien für Geldstrafen werden von Kommission mit Mitgliedsstaaten entwickelt
CSDDD - Harmonisierung Mitgliedstaaten könnten in bestimmten Bereichen strengere 

Anforderungen verhängen
Abweichende nationale Auslegungen ausgewählter Sorgfaltspflichten sind nicht mehr zulässig

CBAM
CBAM - Anwendungsbereich Alle Importeure für Güter ab 150 EUR Importeure ab 50 Tonnen im Jahr
Prozess Kompliziert Vereinfacht

*https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2025/01/aktuelle-aenderungen-bei-lieferkettensorgfaltspflichten 9



To do

CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD und LkSG Gemeinsamkeiten und Unterschiede (vgl. Grabosch)*

Der Anwendungsbereich der CSDDD ergibt sich über die Unternehmensgrößen und verschiedene Umsetzungsfristen in den 27 EU Mitgliedstaaten wie folgt:

• Nach drei Jahren°  ab der Verkündung der CSDDD müssen die Sorgfaltspflichten von EU Unternehmen erfüllt werden, die mehr als 5.000 Beschäftigte 
haben und 1,5 Mrd. € Umsatz erwirtschaften; dies gilt auch für Unternehmen außerhalb mit einem EU Umsatz von 1,5 Mrd. = 2027

• Vier Jahre° ab der Verkündung der CSDDD haben Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten und 900 Mio. € Umsatz Zeit; dies gilt auch für 
Unternehmen außerhalb mit einem EU Umsatz von 900 Mio. = 2028

• Eine fünfjährige° Umsetzungsfrist gilt für die übrigen, kleineren Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und 450 Mio. € Umsatz; dies gilt auch für 
Unternehmen außerhalb mit einem EU Umsatz von 450 Mio. Dies gilt  auch für Franchisegeber, die in der EU mehr als 22,5 Mio. € Franchisegebühren 
einnehmen und 80 Mio. € Umsatz weltweit erwirtschaften. = 2029

o Aber es gibt Freistellungsmöglichkeiten für nicht-operative Holdings.
o Und es gibt spezielle Regelungen für Parent Companies.
o Jedoch kommt es auf „bestimmenden Einfluss“ nicht mehr an

Gibt es dann noch deutsche Unternehmen, die BAFA Bericht 
einreichen müssen (wg. Anhang I und II zu BilanzRL 2013/34)?

10

Interessant auch die Frage, wie man LkSG und CSDDD in den 
CSRD Bericht bringt … dazu siehe hier zum Reporting 

To do‘s:
- Politik + gestaffelte 

Einführung abwarten
- rechtzeitig anpassen

*Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen

2028 !

Frage

Überlegung

Legende

https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/events/webinars/2024/11/esg-connect-2024-session-3
https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen


CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD und LkSG Gemeinsamkeiten und Unterschiede*

*Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen
11

To do‘s:
- Auf Sicht Schutzgüter 
erweitern

- Lieferkettenbetrachtung 
anpassen und riskobasierte 
Transparenz einführen

- Als Maßnahme aufnehmen

Interessant auch hier, dass im englischen die 
CSDDD in Art 7 Policies and Codes verlangen 
[Übersetzungsfehler wie in CSRD und den ESRS] = 
wohl mehr als Strategie oder 
Grundsatzerklärung

Angemessenheitskriterien iSd § 3 Abs. II LkSG 
in CSDDD auf Priorisierung (Art 9), Prävention  
(Art. 10 ) und Behebung (Art 11)  verteilt

hinten

Hier nun wie LkSG zunächst unmittelbare 
Lieferanten und nur bei plausiblen Gründen auch 
andere in Lieferkette 

!

Veränderung?

https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen


CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD und LkSG Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Upstream und Downstream 
nach Art. 3  der CSDDD anders?

12

Interessant auch die Frage, wie das dann zu Value Chain und 
Business Relationships in der CSRD passt….
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Policies, Codes und Minimum Safeguards (Sorgfalt / Legalität)
Policies > Klauseln > Codes > Sorgfalt/Legalität/Minimum Safeguards

13

Policies° (Codes) Sorgfalt / Legalität / Minimum Safeguards

Klauseln*

Siehe ESRS 2 GOV-1, 2, 3, 4, 5; E1-2, E2-1, E3-1, E4-2, E5-1, S1-1, S2-1, S3-1, S4-1, G1-1, 2, 3, 4, 5 

Aus der Taxonomie 

Aus dem LkSG

Siehe auch die Fragebögen von z.B. Ecovadis und anderen mit der Vielzahl 
an Fragen nach Policies und Richtlinie zu allen SDG / ESRS / Taxonomie / 
etc. Themen und darüber hinaus  …

…und an anderen Stellen auch relevant und auch vor anderem 
Hintergrund sinnvoll…

Aus der EUDR

Platform on 
Sustainable 
Finance

= am Ort der Wertschöpfung oder in der Lieferkette= im Unternehmen bzw. am Ort der Wertschöpfung

Aus der BattVO

*Siehe spezielles Webinar zu Nachhaltigkeitsklauseln
°Siehe spezielles Webinar zu Nachhaltigkeitspolicies 13

CSDDD – LkSG - Omnibus

Aus der CSDDD

https://app.livestorm.co/taylor-wessing-partg-mbb/nachhaltigkeitsklauseln-in-einkaufs-verkaufs-und-vertriebsvertraegen/live?s=658d5a32-b8a0-4b60-af20-794e4674dcf7&utm_campaign=lksg_csddd_wfu&utm_medium=email&utm_source=invite#/chat
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2025/02/webinar-nachhaltigkeitspolicies


CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD und LkSG Gemeinsamkeiten und Unterschiede*
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To do‘s:
Stakeholder-
konsultation 
verstärken > 
auch wegen 
CSRD

*Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen

2 %

Hier nun keine Vorgabe mehr zum Bußgeld

!

Sakeholder nun enger 
definiert

!

Fraglich, ob Stakeholder und Anspruchsteller 
(siehe dazu gleich) gleich und welches Recht 
anwendbar ist…

https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen


CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD und LkSG Gemeinsamkeiten und Unterschiede*

15
*Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen

To do‘s:
- ???

…gestrichen

!

?Wie oben 

https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen


*Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/themenportal-
die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-
gestalten/durchbruch-mit-hindernissen

CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD und LkSG Gemeinsamkeiten und Unterschiede*
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To do‘s:
- Auf Sicht Schutzgüter 
erweitern

https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen
https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen
https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen


CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD und LkSG Gemeinsamkeiten und Unterschiede*

17
*Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen

To do‘s:
- Auf Sicht Schutzgüter 
erweitern

https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen


CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD und LkSG Gemeinsamkeiten und Unterschiede*

18
*Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen

To do‘s:
- Auf Sicht Schutzgüter 
erweitern

https://www.fes.de/themenportal-die-welt-gerecht-gestalten/artikel-in-die-welt-gerecht-gestalten/durchbruch-mit-hindernissen


CSDDD – LkSG - Omnibus
CSDDD Abdeckung in der EU*

19

*https://www.somo.nl/csddd-datahub-reveals-
law-covers-fewer-than-3400-eu-based-corporate-
groups/



Bafa Handreichung - FAQ
Risikobasiertes Vorgehen vom 19.02.2025 - Generell

20

• …nicht unterschiedslos bei allen Zulieferern Informationen einfordern, diese zur Unterzeichnung von umfangreichen und undifferenzierten Lieferanten- oder 
Verhaltenskodizes auffordern oder die gesetzlichen Anforderungen 1:1 entlang der Lieferkette weitergeben. Das LkSG und auch die EU-Lieferketten-
Richtlinie (CSDDD) sehen vor, dass Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Sorgfaltspflichten risikobasiert vorgehen

• …nicht alle identifizierten Risiken adressieren, sondern zunächst nur die prioritären. Dies schließt die Unterscheidung zwischen risikoarmen und stark 
risikogeneigten Zulieferern ein

• …nicht alle Zulieferer in gleicher Weise in den Blick nehmen. Zulieferer mit schweren und wahrscheinlichen Risiken oder unklarer Risikosituation sollten 
prioritär einbezogen werden. Unterschiedslose Anschreiben und Fragebögen entsprechen nicht den Anforderungen des Gesetzes.

• Beim Einsatz von IT-Tools sollen Unternehmen ebenfalls einem risikobasierten Ansatz folgen. Nicht alle Zulieferer müssen von dem IT-Tool im gleichen 
Umfang erfasst und bewertet werden, sondern es soll auch hier klar priorisiert werden. Wenn aus einem IT-Tool automatisiert Anschreiben oder 
Fragebögen erstellt werden, müssen diese der Priorisierung entsprechen und dürfen nicht an alle betrachteten Zulieferer versandt werden. 

• In der tieferen Lieferkette sollten Unternehmen im Regelfall eine direkte Kontaktaufnahme mit den Zulieferern bevorzugen... Dies kann zur Entlastung 
kleinerer Unternehmen beitragen, wenn z. B. pauschale Auskunftsersuchen vermieden werden.

• Zulieferer, bei denen Unternehmen im Rahmen der Risikoanalyse keine allgemeinen Risikobereiche ermittelt haben, sind nur dann stärker in den Blick zu 
nehmen, wenn zum Beispiel Erkenntnisse aus dem Beschwerdeverfahren, tatsächliche Anhaltspunkte über mögliche Verletzungen bei mittelbaren 
Zulieferern oder Erkenntnisse aus der Durchführung von Abhilfemaßnahmen vorliegen.

• Nach der Ermittlung und Bewertung der tatsächlichen Risiken bei seinen Zulieferern kann das verpflichtete Unternehmen diese priorisieren und 
Präventionsmaßnahmen ergreifen. Das heißt, dass die Präventionsmaßnahmen in den Ergebnissen der Risikoanalyse wurzeln müssen. Zulieferer 
unabhängig von der ermittelten Risikodisposition mit Präventionsmaßnahmen wie Schulungen, vertraglichen Verpflichtungen oder Codes of Conduct 
unterschiedslos zu konfrontieren, kann vom BAFA als unangemessen und in der Regel unwirksam bewertet werden.

• Unternehmen müssen auch die Leistungsfähigkeit ihrer Zulieferer in den Blick nehmen. Maßnahmen eines Unternehmens, die einen Zulieferer in der 
Umsetzung offenkundig überfordern (z. B. weil sie für diesen nicht finanzierbar sind), sind in aller Regel unwirksam. Was ein Zulieferer leisten kann, hängt 
insbesondere von seinen Ressourcen, seiner Größe, Branche und Position in der Liefer- und Wertschöpfungskette sowie den spezifischen Gegebenheiten vor 
Ort ab.



Bafa Handreichung - FAQ
Risikobasiertes Vorgehen vom 19.02.2025 - Risikoanalyse
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• Unternehmen sollen auch bei der Durchführung der Risikoanalyse risikobasiert vorgehen: 
1. Überblick verschaffen - in der Regel im Wege einer Desktop-Recherche - über die 
− eigenen Beschaffungsprozesse und Geschäftsbeziehungen in der Lieferkette, 
− internen Zuständigkeiten und bereits bestehenden Informationen, 
− Struktur und die Akteure bei unmittelbaren Zulieferern und die 
− wichtigsten Personengruppen, die von der Geschäftstätigkeit des Unternehmens betroffen sein können. 
2. Abstrakte Risikobetrachtung ermittelt (allgemeine Risikobereiche)
- in Branchen, Tätigkeits- und Beschaffungsländern bestehende potenzielle menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken, 
- die typischerweise auftreten und relevant sein können
- Hauptsächlich über Informationen und externe Quellen (bspw. Medienberichte, Studien, Indizes oder auch Informationen von Brancheninitiativen und 

Multi-Stakeholder-Initiativen) > Zulieferer sind bei diesem Schritt in der Regel nicht anzuschreiben. 
3. Konkrete Risikobetrachtung
- nur in Bezug auf die ermittelten Risikobereiche
- mit Plausibilisierung der Ergebnisse der abstrakten Risikobetrachtung für die individuelle Situation bzw. die der Zulieferer
- über eine konsistent angewandte Systematik zu ermitteln
- Mit im Ermessen des Unternehmens liegenden angemessener und wirksame Methode der Informationsbeschaffung über interne und externe Quellen, 

die sich konkreter auf die zuvor abstrakt ermittelten Risiken beziehen; dies können beispielsweise interne Unterlagen, öffentliche Berichte, vorhandene 
Lieferanten-Fragebögen, Erkenntnisse aus Beschwerdeverfahren, Informationen aus Umfragen oder der Konsultation von Rechteinhabenden oder deren 
Vertretungen und Auditunterlagen sein. > Pauschale und unterschiedslose Abfragen bei einem Zulieferer außerhalb der ermittelten allgemeinen 
Risikobereiche zählen hingegen nicht dazu

4. Priorisierung der Risiken
- Im Anschluss an die Ermittlung der konkreten Risiken bewertet und priorisiert das Unternehmen
- anhand der im Gesetz verankerten Angemessenheitskriterien anzuwenden und Ermessens- und Gestaltungsspielraum nutzen, um Priorisierungen für 

weiteres Vorgehen vorzunehmen. 
- plausible Brgüdnung es ein bestimmtes Risiko prioritär adressiert (hat) [sic – nicht das Gegenteil!?] 
- Wesentliche Risikofaktoren, die bei der Risikoanalyse in der Gesamtschau zu berücksichtigen sind, können dabei sein: 

− Risikofaktoren auf Unternehmensebene (z. B. LkSG-Verpflichtung eines Zulieferers), 
− Risikofaktoren bei der Geschäftstätigkeit, 
− geografische und kontextbezogene Risikofaktoren (z. B. das Rechtsdurchsetzungsniveau in Bezug auf die Art der Risiken/Verletzungen), 
− Risikofaktoren der Produkte und Dienstleistungen sowie 
− branchenspezifische Risikofaktoren   



Bafa Handreichung - FAQ
Risikobasiertes Vorgehen vom 19.02.2025 – Kontrolle durch Bafa
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• Die Prüfungen des BAFA erfolgen grundsätzlich auf zwei verschiedenen Wegen. Sie können als risikobasierte Kontrollen erfolgen (z. B. im Rahmen der Kontrolle 
der Risikoanalyse). Oder es ergibt sich ein konkreter Anlass, aus dem heraus eine Prüfung eingeleitet wird (z. B. durch mediale Berichterstattung oder durch 
eingegangene Hinweise).

• Das BAFA wird ab jetzt die Umsetzung des risikobasierten Vorgehens durch die Unternehmen in seinen Kontrollen besonders berücksichtigen und Verstöße 
sanktionieren. Wer nicht risikobasiert vorgeht oder wer versucht, seine Sorgfaltspflichten auf andere Unternehmen abzuwälzen, handelt weder angemessen 
noch regelmäßig wirksam und erfüllt damit nicht seine eigenen Pflichten.

• Unternehmen können zum Beispiel die Risikoanalyse nicht pauschal durch den Verweis auf vertragliche Zusicherungen oder entsprechende Bescheinigungen 
risikofreier Lieferketten von Zulieferern ersetzen. Das BAFA kann dies als Indiz für eine nicht richtig durchgeführte Risikoanalyse werten und nach 
pflichtgemäßem Ermessen entsprechende Nachfragen an das verpflichtete Unternehmen richten. Die meisten KMU sowie ausländische Zulieferer fallen nicht 
unter das LkSG und müssen daher auch nicht die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Die bloße Zusicherung der Einhaltung von Standards in der gesamten 
Lieferkette durch den Zulieferer wird in aller Regel keinen wirksamen und angemessenen Beitrag zum eigenen Risikomanagement leisten (sog. Box-Ticking-
Exercise).

• Zulieferer, die von einem LkSG-pflichtigen Vertragspartner pauschal und nicht risikobasiert kontaktiert werden, können dies gegenüber dem BAFA (auch 
anonym) unter der folgenden Kontaktadresse anzeigen: LKSG.Kontrolle@bafa.bund.de. Nach derartigen Hinweisen kann das BAFA die Prüfung mit einem 
schriftlichen Auskunftsersuchen gegenüber dem Unternehmen eröffnen. Dabei geht das BAFA dialogbasiert vor, was u. a. bedeutet, dass Fragen zum 
risikobasierten Vorgehen und zur Methodik bei der Durchführung der Risikoanalyse gestellt werden. Das BAFA wird mit Blick auf den Bemühenscharakter der 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten plausible Darstellungen zum risikobasierten Vorgehen in angemessener Weise berücksichtigen.
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…Maßnahmen: Abschichtung sinnvoll

Hochkritische 
Lieferanten

Kritische Lieferanten

Unkritische Lieferanten

Hohe Anforderungen und hohe 
Einbeziehungsform

Mittlere Anforderungen 
und mittlere 

Einbeziehungsform

Geringe 
Anforderungen 

und geringe 
Einbeziehungsform

Angemessen, risikobasiert, handlebar – nicht bürokratisch



Q&A
Fragen
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Dr. Martin Rothermel
Partner
TaylorWessing

Mit dem

Smart-Package-Ticket 
durch CSRD und Taxonomie

Julian Grenz
Head of Operations
CONSUST

Kostenloses Live-Webinar mit Q&A

Jetzt anmelden!

DATUM

26. März 2025
 Mittwoch

UHRZEIT

11:00 – 12:00
(CET)

… der pragmatisch sinnvollste Weg um 
• keine Zeit zu verlieren, 
• nicht zu viel und nicht zu wenig zu tun,
• softwaregestützt Prozesse zu vereinfachen,
• Nachhaltigkeit zu verbessern,
• in VSME und ESRS zu passen,
• verantwortungsvoll berichten zu können,
• Bewertungen und Ratings zu optimieren. 

CSRD mit dem Omnibus

https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2025/01/aktuelle-aenderungen-bei-lieferkettensorgfaltspflichten
https://consust.de/
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/events/online/2025/03/kooperationswebinar-consust?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=commercial#speaker-3
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+49 89 21038-121
m.rothermel@taylorwessing.com

Partner
München

RA Dr. Martin Rothermel
CERTIFIED SUSTAINABILITY 
REPORTING SPECIALIST (CSRS)

Sprachen: 
Deutsch, Englisch

„Führender Anwalt im Vertriebsrecht“, JUVE 2022-2025
„Führender Name“, „Tier 1“, Legal 500 2023
„Anwalt des Jahres für Außenhandel“, Handelsblatt 2021
„Besonders innovativ im Handelsrecht“, Brand Eins 2021
„Empfohlener Anwalt“, in JUVE, Chambers, Legal 500
„Führende Kanzlei im Vertragsrecht und Kartellrecht“, 
Kanzleimonitor.de
"He has very deep knowledge of the legal aspects, knows the 
law, and we also get advice that is very pragmatic and very 
helpful. So the theory is good and he also provides good 
solutions.“, Mandant, Chambers Europe 2020
„führend im dt. u. internat. Handels- u. Haftungsrecht“, „Experte 
für Vertragsgestaltung u. -management“, „stark im internat. 
Vertriebsrecht“, Wettbewerber, Juve 2019
“Market sources emphasise his experience and tenacity, 
stating that "he is certainly someone who doesn't give up easily 
during negotiations.“, Chambers Europe 2019
Hervorgehoben als Best Lawyer für Außenhandels- und 
Franchiserecht, Best Lawyers in Germany, Handelsblatt 2018
“Sources hail Martin Rothermel for being "extraordinarily 
creative," adding: "He really never gives up and tries things 
even in impossible situations." He is renowned for his strength 
in distribution and franchise agreements and also has a high 
level of expertise in commercial litigation”, Chambers Europe 
2018
„Häufig empfohlen“, „hervorragend“, „starkes Fachwissen“, 
JUVE Handbuch 2017

Martin Rothermel hat die Taylor Wessing Practice Area 
Handels- und Vertragsrecht aufgebaut.
 
Er berät Unternehmen im Bereich des Einkaufs, der 
Qualitätssicherung, des Vertriebs (e-Commerce, 
Handelsvertreter-, Vertragshändler- und Franchisesysteme) 
sowie der Produkthaftung. Seine Tätigkeit umfasst die 
Vertragsgestaltung ebenso wie die Vertretung in streitigen 
Auseinandersetzungen. Zu seinen Mandanten zählen 
nationale wie internationale Unternehmen der Industrie und 
des Handels. 

Martin Rothermel veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge und 
hält Vorträge zum Internationalen Kauf- und Lieferrecht 
(einschließlich UN-Kaufrecht), Vertriebs- und Kartellrecht, e-
Commerce-Recht sowie zum Produkthaftungsrecht. 

Er hat im Juli 2022 den ersten Kommentar zum LkSG 
veröffentlicht und berät viele Unternehmen in der Umsetzung 
von Lieferkettensorgfaltspflichten (einschließlich EUDR und 
CSDDD). Martin Rothermel ist Certified Sustainability 
Reporting Specialist und berät auch zu CSRD, ESRS und 
Taxonomie.

Martin Rothermel studierte in Würzburg, war als Referendar 
für die Siemens AG in München und die Procter & Gamble 
Comp. in den USA tätig. Er promovierte im Kartellrecht, 
arbeitete seit seiner Anwaltszulassung im Jahr 1999 als 
Justitiar eines mittelständischen EDV-Unternehmens und 
danach als Unternehmensberater für Roland Berger Strategy 
Consultants. Nach seiner weiteren Tätigkeit für eine national 
aufgestellte Wirtschaftsrechtskanzlei wechselte er 2004 in das 
Münchner Büro von Taylor Wessing. 

Ihre Experten

http://linkedin.com/in/dr-martin-rothermel-246750

http://linkedin.com/in/dr-martin-rothermel-246750
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+49 211 83 87 141
s.ruenz@taylorwessing.com 

Salary Partner
Düsseldorf
Zertifizierter CSR-Manager (IHK)

Sebastian Rünz, LL.M. (Toronto)

Sebastian Rünz ist Experte für die Beratung in den Bereichen Produktion, Einkauf, Verkauf, Vertrieb (e-Commerce, 
Handelsvertreter-, Vertragshändler- und Franchisesysteme) sowie Spezialist für Compliance.

Als ausgebildeter CSR Manager berät Sebastian Rünz Unternehmen zu rechtlichen Komponenten rund um 
Corporate Social Responsibility (CSR), beispielsweise bei der konkreten Implementierung von CSR in nachhaltige 
Verträge sowie der rechtlichen Eingliederung von Nachhaltigkeitsaspekten in Compliance Management Systeme. 
Seine Tätigkeit umfasst zudem die Vertretung von Mandanten in streitigen Auseinandersetzungen.

Sprachen: Deutsch, Englisch

Ihre Experten

> Besondere Expertise: Leitfaden Risikoanalyse (https://www.taylorwessing.com/-/media/taylor-
wessing/files/germany/2022/03/leitfaden-risikoanalyse_taylor-wessing.pdf); Kooperation mit 
Softwareanbietern.
> Besondere Expertise im Bereich „Überprüfung von Unternehmensansätzen“: mehrere Gap 
Analysen auf Basis unseres onlinemasken-basierten IT-Tools (siehe unsere Webseite für 
Einführungsvideo Gap Analyse unter https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-
events/insights/supply-chain-act)  = Best Practice

> Besondere Expertise zum Themenkomplex „MBA“, da mehrere Mandate = Best Practice; beim Deutschen Institut für 
Compliance leitet Sebastian Rünz die Unterarbeitsgruppe „MBA“ im Arbeitskreis CSR und Menschenrechte und 
erarbeitet zusammen mit anderen Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern die DICO-Standards 
zum Menschenrechtsbeauftragten…. https://www.taylorwessing.com/de/

insights-and-
events/insights/2021/12/csr-
podcast-1-
lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

https://www.taylorwessing.com/-/media/taylor-wessing/files/germany/2022/03/leitfaden-risikoanalyse_taylor-wessing.pdf
https://www.taylorwessing.com/-/media/taylor-wessing/files/germany/2022/03/leitfaden-risikoanalyse_taylor-wessing.pdf
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/supply-chain-act
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/supply-chain-act
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2021/12/csr-podcast-1-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2021/12/csr-podcast-1-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2021/12/csr-podcast-1-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2021/12/csr-podcast-1-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2021/12/csr-podcast-1-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz


+49 211 8387-238
l.warnking@taylorwessing.com

Associate
Düsseldorf

Louis Warnking

Louis Warnking ist Mitglied der Practice Area Handels- und Vertriebsrecht. Als Rechtsanwalt berät er nationale und 
internationale Unternehmen in Bezug auf handels- und vertragsrechtliche Aspekte. 

Als Mitglied im Team von Sebastian Rünz berät Louis Warnking Mandanten u.a. zu sämtlichen Aspekten 
des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) und sonstiger ESG-Themen wie schwerpunktmäßig der EU 
Deforestation Regulation (EUDR).

Louis Warnking studierte Rechtswissenschaften an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster, der Universität 
Osnabrück und der University of Hull. 

Sprachen: Deutsch, Englisch

> Besondere Expertise: Secondment bei nationalem Unternehmen zwecks 
unternehmensinterner Umsetzung des LkSG, Leitfaden Risikoanalyse, Tool zur Klassifizierung 
unternehmensinterner Hinweise in „LkSG-Relevanz“

> Veröffentlichung eines Kurzüberblicks zur EUDR unter https://www.taylorwessing.com/-
/media/taylor-wessing/files/germany/2024/06/tw24_kurzbersicht-eudr_240621.pdf

> Umsetzung eines „Quick Checks“ zur EUDR; abrufbar unter 
https://tw.bryter.io/s/AJTJs2ARQBqx4eykG2LRYw/eudr-quick-check-v1 

Ihre Experten
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